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An die Herren Bürgermeister des Kreises.
Semüß Beschluß de» vuudrSrat » vom 26. August 1915

I#•SI. ®. 525) findet im Deutsche» Reiche am 1 . Oktober
l“>eine Biehzwischenzählung statt.

Die für diese Zahlung vorgeschriebenen Drucksachen
») die ZählbezirkSliste6 (je 2 für jeden Zählbezirk)

mit Anweisung für die Zähler,
d) die Gemeindeliste E (je 3 für jede Gemeinde) mit

Anweisung für die Behörden
>Ihnen von hier au» zu.

^ . . j geschieht durch ehren am tlich  angenommene
: i» Biz'rkkn von je 30 Gehöften, in der Weise, daß die
kdie in der Nacht vom 3 0. Septbr . zum 1. Okto»
iS15  vorhanden gewesenen Pferde , Rindvieh, Schafe,

Ziegen, Federvieh in die ZählbezirkSliste eintragen.
! jiden Zählbezirk werden 2 Zählbezirkklisten (eine llr-

>eine Reinschrift) angeferttgt und beide am 2. Oktober
' <m die Gemeindebehörde abgegeben. Auf Grund der
'irkrl'sten ist von der Gemeinde die Gemeindeliste in 3
>ren anzvfertigen. Zvei Stück hiervon find mit der

"Ichrift der ZählbezirkSliste bis bestimmt zum 4. Ok-
111®15  dem Kgl. LandratSamte eivzureiche«. Die 3.

uste bleibt bet der Gemeindebehörde,
i ivolleu sofort die erforderlichen Zählbezirke bilden und
Mhrneu bi» zum 26 . Sept . 1915 Anzeige erstatten,
«bet* wird auch bemerkt:

l- Einzeln gelegene Wohvplätze bilden in der Regel be-
!°»dere Zählbrzirke,

t  j 0 Zahltage vorübergehend(auf Reisen, Fuhren pp.)
anwesendes Bieh, ist bei der Haushaltung , zu der es
»khvrt, mitzuzählen. Im übrigen verweise ich auf

der Anweisung für die Zähler.
^Durch örtliche Bekanntmachungen sind die OrtSein-

ohner rkchtz« ttg von der Birhzwischenzählung am
«Oktober 1915 in Kenntnis zu fitzen; dabei ist auf

d ro* dundeSratSverordnu g vom 26. August 1915
»Wer vorsätzlich eine Anzeige, zu der er auf Grund
«User Verordnung aufgesordert wird, nicht erstattet

^ wissentlich unrichtige oder unvollständige An-
Men macht, wird mit Gefängnis bis zu 6 Mona-

oder mit Geldstrafe bis zu 10 000 Mark be-
IgPf ; auch kann Vieh, bt ffen Vorhandensein Der«

worden ist, im Urteil „für dem Staate
j . ®**fonen“ erklärt werden*

L̂ «veifen.
Gemeinde Esel, Maultiere und Maulesel

w ist darüber , unter Angabe der Stückzahl von
k?  ® wte» besonder» zu berichten.

^stellten Termine sind pünktlich iunezuhalten.
'buch, de« 17. September 1915.

Der Königliche Landrat:
von Trotha.

Pflichten.
Reichsanleihe zeichnen.
Gold an die öffentlichen Kaffen.
Die Gefangenen gut bewachen.

(Gend.-Oberwachtmeister hat Fernsprech-Nr. 147X
Verdächtige Personen festhalten.
Korn und Mehl gegen Feuer versichern.
Sparsam mit dem Brot umgehen.

(10 Kg. Getreide den Monat für die Selbstversorger,
225 Gr. Mehl den Tag für den Kopf der Ver-

sorgungsberechtigten.
Den Ausdrusch beschleunigen.
Kein Brotgetreide verfüttern.

(Hafer nur3 Pfund den Tag für den Einhufer).
Futtermittel und Oelfrüchte sammeln.

(Laubheu, Eicheln, Bucheckern, Sonnenblumenkerne).
Laugenschwalbach, den 16. September 1915.

Der Königliche Landrat:
von Trotha.

An die Gemeinde-Vorstände der Landgemeinden.
Ich ersuche für baldige Berichtigung meiner «och rück¬

ständigen Zahlungsanforderuuge » für Mehl, Zucker  und
sonstige Nahrungsmittel sowie Futtermittel u. Petroleum
Sorge zu tragen.

Langenschwalbach, den 17. September 1915.
Der Vorsitzende des KreiSauSschuffe» :

von Trotha.

Betrifft : Sicherung des Mehrbedarfs.
In 8 3 der Verordnung vom 28. Juni cr. ist bestimmt:

„Der Besitzer beschlagnahmterVorräte ist berechtigt
und verpflichtet, die zur Erhaltung der Vorräte
erforderlichen Handlungen vorzunehme» ; er ist be¬
rechtigt und auf Verlangen der zustän¬
digen Behörde  verpflichtet , auszudrefchen.

Hiernach kann de- Ausdrusch des Getreide» erzwungen wer-
den. Ich werde von diesem Recht nur in dringende« Fällen
Gebrauch machen. Immerhin müsie« die Drescharbeiten so be-
schleuuigt werden, daß in der Volksernährung im Kreise und
in den übernommenen Verpflichtungen den Nachbarkreiseu ge¬
genüber, keine Stockung eintritt.

Sobald in einer Gemeinde eine größere Dreschmaschine auf-
gestellt ist, dann müssen alle Getreidevorräte durch die Maschine
oder den Flegel zum Ausdrusch kommen. Diese Maßnahme
ist der Kontrolle halber nötig. Die in friedlichen Zetten üb-
liche teilweise Hinausschiebung de» Ausdrusch» bis zum Winter
ist nicht angängig. Sobald die große Dreschmaschine den Ort
verläßt oder den Betrieb für diesen Herbst in einer Gemeinde
einstellt, dann müssen sämtliche Erntevorräte gedroschen sein.
E» muß dann sofort eine genaue Getreideaufnahme seiten» de»
«emeindevorstande» unter Zuziehung de» Bezirksgendarmen
erfolgen. Die Getreidevorräte sind strengsten» zu überwachen.

Langenschwalbach, de« 16. September 1915.
Der Königliche Laudrat:

von Trotha.



Bekanntmachung.
Vom 1. September an steht den Selistoersorger« mouat-

lich 10 Kg. Brotgetreide (Roggen oder Weizen) zu, das zu
mindestens 75' /, auSgemahlen werden muß.

Der Selbstversorger erhält also für jeden Kopf monatlich
7500 er Mehl; da die 4psürd!geu Brote nur l 400  Ar M.H.
enthalten dürfen und Kartoffeln zugesetzt werden muffen, falle«
auf jeden Selbstversorger, der sein Mehl dem ^ ^ er gibt,
monatlich 7500 -.1400- 5,35 Brote oder 5 Brote und 500 Ar

^ ^ «uschläge gibt es für die Selbstversorger nicht. Für die
verforgungSberechiigte Bevölkerung werden den Gemeinde für
Kovs urd Tag 225 Gramm Mehl überwiesen. Er erhalt aber
wie bisher jede Person wöchentlich eine Brotkarte üoer 1400
Gramm Mehl oder ein vierpfündigeS Brot, wahrend die über-
schießende« 25 Gramm der schwer arbeitenden Bevölkerung zu-
geführt werden müssen. ES kann unter 8 Personen  eme
Person eine ganze, oder 2 P -rsonen eine halbe, oder 4 Per-
sonen eine viertel Brotkarte die Mch ; mehr erhalten.

ersuche die Herren Bürgermeister, dies nochmals öffent
lich bekavntzumachen und selbst zu beachten. Ich erwarte, datz
die Vorschriften über den Brot- und Mehloerkehr auf das ge-
«aurste befolgt werden.

Langenfchwalbach, den 18. September 1915.
Der Königliche Landrat:

von Trotha.

Oestlicher Kriegsschauplatz
Heeresgruppe des Generalfeldmarschallsv. Hindeni«̂

Feindliche Vorstöße bei Schlok sind abgeschlagen.
Angriff auf den Brückenkopf von Dünaburg wird fortM
Teile der feindlichen Vorstellungen sind genommen. *

Bei Wilna sind unsere Truppen im weiteren Vo_
Zwischen Wilia und Njemen wurde die russische Fronti
verschiedenen Stellen durchbrochen. Seit heute früh ist d,
Feind im Rückzüge. Es wurden 26 Offiziere, »380U« 8
zu Gefangenen gemacht, 16 Maschinengewehre erbeutet ei

Der rechte Flügel und die Heeresgruppe des GenerM um
marschalls Prinzen Leopold von Bayern haben starkeW
über die Szczara gebracht. Der Feind beginnt zu weich«, ßß

Heeresgruppe des Generalfeldmarschallsv. Mackensen, M
In der Gegend von Telcchany—Logischin und südWI^

von Pinsk ist der Feind weiter zurückgedrängt. DieM
seit der Verfolgung auf Pinsk hat sich auf 21 Offiziaz Mb«
2300 Mann, 9 Maschinengewehre erhöht.

Südöstlicher Kriegsschauplatz.  che»
Vor den deutschen Truppen haben die Russen den W«

angetreten. ^

An die Herren Bürgermeister des Kreises.
c** habe die Erfahrung gemacht, daß bet der Bericht¬

erstattung über Urlaubsgesuche der zum Heere eingezogenen
Mannschaften nicht sorgsältig genug verfahren wird. Die For¬
mulare, die den Herren Bürgerme stern für die Berichterstattung
stet- zugehen, sind so übersichtlich und die einzelnen Fragen so
klar gestellt, daß es nur einiger Sorgfalt bedarf, um alle ein¬
schlägigen Verhältnisse völlig klar zu stellen. Trotzdem kommt
es häufig vor, daß gerade die wichtigsten rflagen, z. B. über
Größe des Besitze», Arbeitsfähigkeit und Alter der GesuchSstellev
oder ihrer Verwandte» garntcht oder ungenau beantwortet sind.
Dadurch entstehen Verzögerungen, durch welche die zu beur-
laubendeu Männer und ihre Familien unter Umstande» ausS
schwerste geschädigt werden können.

Ich erwarte bestimmt, daß künftig di- Herren Bürgermerster
alle Sorgfalt aus die vollständige und genaue Ausfüllung der
Fragebogen verwenden, fodaß keinerlei Rückfragen mehr nötig
werden.

Langenfchwalbach. den 16. September 1915
u ^ Der Königliche Landrat:

von Trotha.

Die Beute von Nowo GeorgiewSk beträgt«achj
abgeschlossener Zählung

1640 Geschütze.
23219 Gewehre,

103 Maschinengewehre,
160000 Schuß Artillerie-Munition

7098000 Gewehr-Patrone»
Die Zahl der bei Kowno erbeuteten

1801 Ob--«- L-m-l-it»

Lebensmittel
werden am Montag , den 20 . September,  von halb 4
bis halb 6 Uhr im Lazarett „Continental" an Mivderbemit-
trlte gegen Barzahlung verkauft«ud zwar tu 2 und 5 Pfund-

Packungern̂ ste, t m 42  Pfg.
Bohueu » it "
Erbsen, grüne ganze » »
Makkaroni, lang -» "
Nudeln » 46 „
Kanstspeisefett in 1 u. 2 Pfd.-Pack. „ 1.32 Mk.
Kakao nur in 1 Psd.-Pack. „ 2.15 „

Langenfchwalbach. den 17. September 1915.
Die Vorsitzende des Vaterländischen FrauevvereivS:

Frau Dr. Jngenohl.

. Berlin,  17 . Septr . Laut „Berl. Lokals«; ,
der „Corriere della Sera " aus Athen: Regierungch-B
und feindliche Blätter berichten übereinstimmend vo

*o«um auf di- tW « en St -»« ,»-» »»! ®»“
die Meerengen der Dardanellen. Zur Bekamplunĝ
scheu Unterseeboote seien in der Meerenge besondere
argebracht Der „Berl. Lokalanz." erinnert daran, °
einigen Tagen daranf hinwieS, die Alliierten w
tritt der Herbststürme wahrscheinlich einen letzten«
sturm auf die Dardanellen versuchen. Der „«
meint, die türkischen Truppen würden die Angreffe
mal mit blutigen Köpfen hkimsch ck-n.

* Konstantinopel.  27 . Septr . (« V- -
In der Nacht vom 5. Septr . nahm eine uns«er
Patrouillen om 8 »° , - . »1.  5 W»
tato , ein englisches Transportsch.ff unter Feuer. .
aus dem Kanal beförderte. Sie tötete die Le« ^
Schiffe und beunruhigte durch den Uebersa eg0 bftj
Komgagnie, die au der dortigen Gegend lager̂ s . ,̂^
vom 9. zum 10. September sprengte eine andere
trouille mit Dynamit eine Pulverstatio« °stM
Kanal in die Luft.

Der Weltkrieg.
W. T. B. Großes Hauptquartier, 18. Septbr. (Amtlich.)

Westlicher Kriegsschauplatz.
Feindliche Schiffe, die sich vor Dünkirchen zeigten, wurden

von unseren Flugzeugen angegriffen. Ein Zerstörer wurde

^An "der Front ist die Lage unverändert. Die Franzosen
versuchten vergeblich das ihnen bei Perthes entrissene Graben¬
stück zurückzugewinnen.

* Petersbur g,  17 Septr . (WTB. PL,
kaiserlicher Erlaß ordnet die Vertagung
Gemäß dem kaiserlichen Erlaß nimmt die oeBIb
außergewörhltchen Umstände spätesten» trn
Sitzungen wieder auf. « $ ■:

* Wien,  17 . Septr . (Ctr. Bla ) De« »
über Stockholm gemeldet: Der Militärko«
tersbur  g verbot die für den kommende« ^
feuen Volksversammlungen, obwohl die
für die Fortsetzung de« Krieges wirke« wo „
fuug von oppositionellen Duma-Abgeordnele» ^
dauert fort. ES mehren sich die Anzeige«
Haltung der Petersburger Milita
durch die Auslösung der Duma erregte « e

* Wien.  17 . Septr . (Ctr. W »-) j
Abgeordnete Tscheidseu nebst 1 ? Mttgl  ,
in ihren Häusern durch die Polizei festg .
Dumagebäude und die PeterSb. Bahnhöf



Bekanntmachung
«it sind offizielle  Zeichnungsstelle für die 5°/0

ifcße Hteichsanleihe (dritte Kriegsanleihe). Der Preis
str 100 Mark Nennwert.
Äichmingen von Mitglieder« und Nichtmitgliedern nehmen

^ bis Mittwoch , den 22 . September 1915, Mittags
n , kostenlos entgegen.

Langenfchwalbach, den 1. September 1915.
Vorschuß- und Credit -Verein zu Langeuschwalbach,
eingetragene Genossenschaft m. beschränkter Haftpflicht.

Hild . Becker.

IHSMNHIHW * H
Hiermit zeige ergebenst an, daß ich

mein Geschäft  Ende September zu
schließen beabsichtige . Um mein
Lager gänzlich zu räumen , wird der

bestand von jetzt ab
zu jedem aunehmbaren Preis

gebe«.
Zum 1. Oktober oder später ist großer Anden mit

Sohnung  zu vermiete«. *354
Alfred Herber.
inhmhmmm

Seien Sie nicht gleichgültig
dem ungeheuren Vorteil gegenüber , den Ihnen das selbsttätige
Waschmittel Persil beim Waschen bietet.

Sie schonen Ihre Wäsche
dabei bedeutend , denn Persil wäscht ohne Reiben und Bürsten
nur durch einmaliges ständiges Kochen. Jede Zutat von
Seife, Seifenpulver oder sonstigen Waschmitteln ist unbedingt zu
vermeiden, da diese die

selbsttätige Wirkung
von Persil nur beeinträchtigt und dessen Gebrauch

unnütz verteuert.
Man beachte folgende

GEBRAUCHS - ANWEISUNG:
Man löse Persil in kaltem Wasser durch Umrühren im
Kessel auf, lege die Wäsche hinein und bringe sie >angsam
zum Kochen. Nachdem die Wasche '/« bis /, Stunde
unter zeitweiligem Umrühren gekocht hat, lasse man sie in
der Lauge einige Zeit stehen und spüle sie dann m klarem,
möglichst in warmem bis heißem Wasser sorgfältig aus.

HENKEL & Cie., DÜSSELDORF,
derchbekSenten  Hcnkcl ’s Blelcta -Soda.

meine Praxis

1443 (Haus „Burg Nassau' ) .
Zahnarzt K4»(lescli.

11« Mt.
verloren in der Post oder
auf dem Wege über Badweg,
Weiherbrückr « ich Villa Gose¬
bruch. Der ehrliche Finder
erbält Belohnung.
148 t Mlla Hosevruch.

Wer verlauft sein Haus ev.
m. Geschäft od. sonst, günst. An¬
wesen bier od. Umg Off unt.
B . 4068 an Haasensteiu u.
Bögler A.-A,  Wiesbaden zur
Weitergabe erb. 1482

Wohnung
m. Zubehör im Haufe Brunnen-
straße 21 hier , auf 1. Oktober
zu vermieten.
1468_ Näh . Exp.

1 Transport junger

Pferde
eingetroffen.
1476 Jul . Ackermann.

Verschiedene fast noch
neue Fässer

geeignet zu Apfelwein, von ‘50
bis 360 Liter Inhalt zum Ein-
hettSpreife abzugebeu; ebenso
eine fast noch

Apfelmühle
für Handbetrieb.

Wich 'Müller,
Metzgerei u. Wirtschaft,

1485 Bleidenstadt.

JungeS
Dienstmädchen

für einige Wochen zur Aus¬
hilfe gesucht. 1483

Haus Tanuenburg.



Bekanntmachung
betr. Kkschlag«ahme der deutsche« Schafschur.

Nachstehende Anordauugeu werden auf Grund de- Ge¬
setzes über den Belagerungszustand vom 4 . Juni 1851 bezw.
auf Grund de» Bayerische » Gesetzes über den Kriegszustand
vom 5 Novembrr 1912 hiermit zur allgemeinen Kenntnis
gebracht mit dem Bemerken , daß jede Uebertretung , soweit nicht
nach den allgemeinen Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt
sind , nach 8 6 de« BundeSratSvero dnuug über die Sicher¬
stellung von Kriegsbedarf vom 24 . Juni 1915 (Reiche Gesetzbl.
S . 357 ) bestraft wird *) . Auch kann der Milttärbefehlshaber
die Schließung der Betriebe anordne « .

8 1.
Inkrafttreten.

Die Anordnungen dieser Bekanntmachung treten mit Beginn
des 18 . September 1915 in Kraft.

8 2.
Won der Wekanntmachung betroffene Hegenstände.

Bon der Bekanntmachung betroffen stad:
1 . der Wolle ; trag der deutsche » Schafschur 1914/15 so¬

wie da » Wollgefälle bei den deutschen Gerbereien (im
nachstehenden kurz „Wollertrag 1914/15 " genannt)
soweit er noch nicht gemäß den „AuSführungSbkstim-
muvgeu zur Brschlagvamr der deutschen Schafschur
1914/15 " (W . I 2501/3 15 KRA .) in da » Eigentum
von Fabrikanten von Heeres - oder Marinebedarf über¬
gegangen ist,

2 . der Wollertrag der deutschen Schafschur 1915/16,
gleichviel , ob er sich bei den Schafhaltern , an sonstigen
Stellen oder noch auf den Schafen befindet , sowie das
Wollgefälle bet den deutschen Gerbereien (im nachsteh¬
enden kurz Wollertrag 1915/16 geoanut ).

8 3-
beschlagnahme.

Die von dieser Bekanntmachung betroffenen Gegenstände
(8 2) sind beschlagnahmt.

Die Beschlagnahme hat die Wirkung , daß die Bornahme
von Berände ' Uvgen an den von ihr berührten Gegenständen
Verbote « ist urd recht - geschäftliche Verfügungen über sie nichtig
find - Den rechtSgeschästlicheu Verfügungen stehen Verfügungen
gleich , die im Wege der Zwangsvollstreckung oder Arrestvoll¬
ziehung erfolgen . Trotz dev Beschlagnahme sind alle Verän-
derungen und Verfügungen zulä 'siz , die durch diese Bekannt¬
machung ausdrücklich gestattet find , oder die mit Zustimmung
de» Kgl . Preuß Kriegsministeriums in Berlin , KriegS -Rohstoff-
Abteilung , erfolgen.

8 4.
Waschen der beschlagnahmten Wolle.

Da » Waschen de» beschlagnahmten , « och nicht an Fabrikan¬
ten für HeereS - und Marinebedarf verkauften Reste » des Woll-
ertrages 1914/15 u. des beschlagnahmten Wollertrage » 1915/16
wird wie folgt geregelt:

Die Wolle muß spätesten » 12 Wochen nach dem Scheren
oder Fallen in eine der nachstehend aufgeführten Wäschereien
zum Waschen eirgeliefert werden:

Bischweiler Carbonisier Anstalt und Wollwäscherei A . G.
vorm . E . Lix, Bischweiler , Krei » Hagenau i . E .,

Bremer Wollkämmerei , Blumenthal , Provinz Hannover,
H. Katz Sohn , Caffel,
MoSbacher u . Co ., Caffel,
Emil Rubeusoha u . Co., Csfsel -Bettenhausen,
Wollwäscherei u . Kämmerei Döhren -Hannover , Hannover-

Döhien,
Botgtländ . Ca »bonisieranstalt A.-G ., Grün b . Lrngefeld i . B .,
Kirchhaiuer Wollwäscherei G . m . b . H .. Kirchhaiu N .-L.,

*) Mit Gefängnis bi » zu einem Jahre oder mit Geld¬
strafe bi » zu zehntausend Mark wird , sofern nicht nach allge¬
meinen Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt sind, bestraft:

1 . wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegenstand bri-
seiteschafft , beschädigt oder zerstört , verwendet , ver¬
kauft oder kauft oder ein anderes Veräußerung » - oder
ErwerbSgrschüft über ihn abschließt;

2 . wer der Verpflichtung , die beschlagnahmten Gegenstände
zu verwahre » und pfleglich zu behandeln , zuwider¬
handelt ;

3 . wer den nach 8 5 erlaffene « AuSführuugSbestimmungen
zuwiderhandelt.

Ostpreuß . Drmpfwvllväschrrei A . -G ., Königsberg i. (tz«
Leipziger Wrllkämmerei , Leipzig,
Bremer Wollwäscherei , Lesum b . Bremen,
G . A. Weller , Leutersbach b . Kirchberg i . Sa .,
Mylauer Wollkämmerei Georgi u. Co ., G. « . h -

Mylau i . B .,
Wollwäscherei und Carbonisier -Anstalt Neohütte,

Lenk, Neuhütte b. Lrngenfeld i. B .,
Deutsche Wollentfetlung A.-G , OberheinSdorf b. Steife

bach f. B ,
Rothenburger Wollwäscherei Carl Heine , Rothenburg ad:
Wollwäscherei und Carbonister -Avstalt Fr . W . Schreit««'

UvterbeinSdorf b . Reichrnbach t. B .,
F . H . Cchroth , Wurzen,
Hamburger Wollkämmerei , WilhelmSburg,
R . Dietrich u Co ., Lr« genfeld i . B.

Diese Wäschereien sind durch die HeereSverwaltueg tg.
pflichtet worden , die Wolle binnen acht Woche « nach Einliefem,
fettfrei , d. h . mit einem bet der Analyse festgestellten Fettgcht
von höchsten » V, vom Hundert , zu waschen und dar Bestich
gewicht auf einen Feuchtigkeit »grab von 17 vom Hundert I»
ditioniert festzustelleu . Sie sind ferner verpfl chtet wordn, di 8®
Wäsche der zugeführten Wollmenge « zu den mit ihnen betet
barten Tarifsätzen , d h. 0,25 M . für 1 Kg . aus gewaschen
Gewicht gerechnet , einschließlich Sortierung bi» zu 80 dm
Hundert Unter und Nebensorten , und 0,05 M . für 1 ffg. He
schlag auf gewaschenes Gewicht bet Sortierung über 20 dm
Hundert Unter - und Nebensorten gerechnet , bei sofortiger 8® . .. v
zahlung ohne jeden Abzug ( Verpackung zu Lasten de» Häufal) « jebe
zu bewirken . Der Waschlohn ist der Wäscherei vor Atliefmq Hhei
der fertiggewaschenen Wolle von dem Verkäufer der Wolle;»
erstatten . W

Die Wäschereien unterstehe « der dauernden Uebertvochq
durch die KriegS -Rohstoff -Abteilung de» Königlich Preußisitz» Ŝ eni
Kriegsministeriums in Berlin.

8 s.
Werkämmen der beschlagnahmten Wolle.

Das Verkämme « de» WollrrtrageS 1914/15 und der
ertrag » 1915/16 ist verboten , soweit nicht durch auSdrSW
Verfügung der Kriegs Rohstoff -Abteilung dr» Königlich Pkt» t

KriegSmiuisterium » in Berlin h e zu Erlaubnis erteilt Word« » ^
8«
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8 6 .
Weräußerung der beschlagnahmten Wolle.

Die Wolle darf nur veräußert werden:
a ) au dieKriegSwollbedarf -Aktiengesellschast , BerlivSW v

Berk . Hedemannsteeße 3 , Ä«
b) an Personen , Firmen oder Gesellschaften , WllchW

Wolle unmittelbar oder mittelbar an die Krtegrng
bedarf -Aktienges llschaft , Berlin SW 48 , Berl.
mannstraße 3 , verkaufe « .

Der Schafhalter hat die Wolle , wenn er an einen
veräußert , frei nächste Bahnstation , wenn er an die
bedarf -Aktievgesellschast Berlin veräußert , frei MW
liefern ; der Händler hat di« Wolle stet» frei Wa
liefern.

Die geschorene Wolle oder da » Wollgefälle bei
Gerbereien muß' spätesten » zehn Wochen nach der ®
in eine der zugelasseneu Wäschereien (8 4 ) in da»
der KriegSwollbedarf Aktiengesellschaft Berlin ^ibergegM ^ (

Die Mengen einer Parti «, welche ein Schash alter
KriegSwollbedarf Akttengesrll chaft Berlin Zerkaust,
mindestens 1000 Kg . Rohwolle , die Mengen einer Pa " '' '
Nichtfchafhalter au die KriegSwollbedarf Attiengeselliq »!'
verkaufen , mindesten » 7000 Kg . Rohwolle betragen.

Bi » zum 31 . Dezember 19 15 müssen sämtliche B
Wollertrages 1914/15 in da » Eigentum der Kriegs!
Aktiengesellschaft Berlin übergegangen sein . .

Zu diesem Zwecke ist e» gestattet , im Monat Dt!
kleinere Mengen « l» die im vorstehenden genm »» w
mengen an die KriegSwollbedarf Aktiengesellschaft
verkaufen.

(Schluß folgt .)

Ein noch sehr gut erhaltener

Acetylen-Apparat
mit 12 Lampen und großer
Leitung hat abzugeben

W . Scheid.
1420 Flacht.

Co . 100 — 150 Ze

Industries
zn verkaufen.

Salomo«
Kemel-
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